
 
 
 

 

 

        GFS-REGELUNG AM OHG  

         
 

I. Rahmenbedingungen 

 
• In den Klassenstufen 7 bis 10 fertigt jede Schülerin und jeder Schüler pro Schuljahr eine GFS an. 
Sie zählt wie eine Klassenarbeit. 
 
• Die GFS ist mit der jeweiligen Fachlehrkraft zu vereinbaren und vor den Herbstferien des  
Schuljahres festzulegen. Dabei ist es die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler selbständig aktiv zu 
werden und auf die Lehrkräfte zuzugehen. 
 
• Jede Fachlehrkraft vermerkt ihre GFS-Absprachen im digitalen Klassenbuch (unter „Klassenbuch-
eintrag“ → „GFS“ → „GFS Planung“).  
Ist die GFS im Verlauf des Schuljahres erbracht, wird dies – unter Nennung des Themas – ebenfalls 
von ihr im digitalen Klassenbuch festgehalten (unter „Klassenbucheintrag“ → „GFS“ ® „GFS gehal-
ten“). 
 
• Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet ein GFS-Portfolio zu führen, das alle bislang 
von ihr oder ihm erstellten GFS-Materialien (Präsentationen, Handouts, etc.) 
enthält.  
Die Form dieses GFS-Portfolios ist frei wählbar, jedoch wird ein USB-Stick vorgeschlagen, der ggfs. 
auch Scans oder Fotos von GFS-Materialien enthalten kann.  
Alle Schülerinnen und Schüler sind für ihr GFS-Portfolio verantwortlich und es wird empfohlen mit 
jeder neuen GFS auch ein neues „Backup“ anzulegen. 
 
• Die Klassenlehrkraft kontrolliert rechtzeitig vor den Herbstferien im digitalen Klassenbuch, 
ob alle Schülerinnen und Schüler der Klasse sich für eine GFS angemeldet haben. Sollte es  
Schülerinnen oder Schüler geben, die sich nicht für eine GFS angemeldet haben, legt die  
Klassenleitung in Absprache mit den Fachlehrkräften der Klasse ggfs. fest, in welchem Fach die  
GFS von denjenigen Schülerinnen und Schülern erbracht werden muss, die sich bis dahin nicht an-
gemeldet haben. 
 
• Die Klassenlehrkraft informiert ihre Klasse über die GFS-Regelung am OHG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Formale Bestimmungen 
 
• Eine reine Hausarbeit ist als GFS nicht vorgesehen. Damit ist eine Präsentation oder mündliche 
Leistung verpflichtend. Auch eine schriftliche Leistung, beispielsweise in Form eines 
Handouts oder einer schriftlichen Ausarbeitung, gehören zu einer GFS. 
 
• Der Umfang einer schriftlichen Ausarbeitung soll 5 reine Textseiten nicht überschreiten. 
Deckblatt, Grafiken etc. zählen nicht dazu. 
 
• Jegliche KI („Künstliche Intelligenz“), insofern diese als Hilfsmittel bei der Erstellung der GFS  
benutzt wurde, muss ausdrücklich im Rahmen der Quellenangaben konkret genannt werden.  
Zudem müssen von KI generierte Teile der GFS kenntlich gemacht werden. 
 
• Ein Kolloquium, das offenlegt, inwieweit der Schüler und die Schülerin das GFS-Thema durch-
drungen haben, ist verpflichtend. 
 
 
 
 
III. Vorbereitung 
 
• Die Fachlehrkraft begleitet beratend und unterstützt den Entstehungsprozess der GFS und 
unterstützt den Schüler bzw. die Schülerin bei der Auswahl der Quellen. 
 
• Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, mehr als eine Quelle für die Ausarbeitung des 
fachlichen Inhalts zu benutzen und anzugeben. 
 
 
 
 
IV. Besprechung und Bewertung 
 
• Erwartungen an die GFS sowie Kriterien und Gewichtungen bei der Notengebung sind von 
der betreuenden Lehrkraft transparent zu halten. 
 
• Jede Lehrkraft bespricht die GFS ausführlich und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. 
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